
 
Bekanntmachung des Lahn-Dill-Kreises 
 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen der 
notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst des Lahn-Dill-Kreises 
(NEF-Gebührensatzung) 
 
Aufgrund des § 8 Abs. 1 des 2. Gesetzes zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen (Hessisches 
Rettungsdienstgesetzes 1998 - HRDG) vom 24. November 1998 (GVBL. I Seite 499) geändert durch 
Gesetz vom 21. März 2005 (GVBL. I S. 218) und des § 5 der Hessischen Landkreisordnung (HKO), in 
der Fassung vom 1. April 2005 (GVBL. I Seite 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2006 
(GVBL. I Seite 394) und der §§ 2 und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der 
Fassung vom 17. März 1970 (GVBL. I Seite 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Januar 2005 
(GVBL. I Seite 54) hat der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises in seiner Sitzung am  30. März 2009 die 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen 
der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst des Lahn-Dill-Kreises beschlossen.  
 
I. § 5 (Gebührenhöhe) erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr für jeden Einsatz eines im Lahn-Dill-Kreis stationierten Notarztsystems beträgt ab dem 
1. April 2009 = 169,20 €. 
 
Werden im Rahmen eines Einsatzes des Notarzteinsatzfahrzeuges mehrere Personen notärztlich 
versorgt, entsteht die Gebührenpflicht für jede versorgte Person. 
 
II. Inkrafttreten 
 
Die Änderung der NEF-Gebührensatzung tritt mit Wirkung vom 1. April 2009 in Kraft 
 
Wetzlar, den 30. März 2009       
 
Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises 
 
Wolfgang Schuster     Wolfgang Hofmann  
Landrat      Erster Kreisbeigeordneter 
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